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Dichtstoffe - Grundsatzaussagen zur Qualität 

Qualitätsanforderungen 

Die Qualitätsanforderungen an spritzbare Dichtstoffe werden in der DIN EN 15651 Teil 1 bis 4 

gestellt: 

Teil 1: Fugendichtstoffe für Fassadenelemente 

(F) Teil 2: Fugendichtstoffe für Verglasungen

(G) 

Teil 3: Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich (S) 

Teil 4: Fugendichtstoffe für Fußgängerwege (PW) 

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die DIN EN 15651 lediglich Mindestanforderungen an 

die Dichtstoffe stellt, um eine gewisse Sicherheit der Abdichtung zu gewährleisten. 

Die langjährigen Erfahrungen des IVD in der Praxis in Bezug auf die vorhandenen Bau-

toleranzen, Fugenkonstruktionen, Belastungen auf die Fuge und ihre Abdichtung sowie 

die Vielzahl der Dichtstoffqualitäten führen dazu, dass die Qualitätsanforderungen des 

IVD an einzelne Eigenschaften und in einzelnen Anwendungsgebieten z. T. deutlich 

höher sind als in den einzelnen Teilen der DIN EN 15651 verlangt. 

Am Beispiel des Volumenschwundes soll das an dieser Stelle verdeutlicht werden: 

• Nach den Anforderungen des IVD darf ein Dichtstoff für den Sanitärbereich einen Volu-

menschwund von max. 10 % besitzen.

• Die DIN EN 15651-3 lässt qualitätsbezogen einen Volumenschwund von bis zu 55% zu.

Was bedeutet ein erhöhter Volumenschwund? 

1. Erhöhte Belastung durch stehendes Wasser/stauende Feuchtigkeit.

2. Stärkere Gefahr einer Schimmelpilzbildung.

3. Verstärkte Schmutzablagerung und erschwerte Reinigungsmöglichkeit

4. Mangelhafte Fugendimensionierung (Verhältnis Fugenbreite zur Tiefe des Dichtstoffs).

5. Beeinträchtigung der zulässigen Gesamtverformung und des Dehnspannungswertes auf-

grund der mangelhaften Dimensionierung.

Durch die vorstehend genannten Effekte kann es zum Versagen der Abdichtung 

(Flankenabrisse und/oder kohäsiver Bruch) kommen. 

Der jeweils komplette Vergleich der Qualitätsanforderungen des IVD zu den relevanten 

Teilen der DIN EN 15651 ist in den betreffenden IVD-Merkblättern unter dem Punkt „Einstufung 

und Qualitätsanforderungen der Dichtstoffe nach DIN EN 15651“ aufgeführt. 
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Der Planer oder der Ausführende Betrieb erhält über die CE-Kennzeichnung sowie über die vom 

Dichtstoffhersteller und -anbieter auf Anfrage zu liefernde sog. Leistungserklärung für jedes 

Produkt Grundinformationen über die Leistungsfähigkeit des Produktes im Hinblick auf die DIN 

EN 15651-3. 

Das IVD-Gütesiegel 

Mit dem IVD-Gütesiegel hat der IVD eine neue Dimension der Kennzeichnung für Dichtstoffe 

und Abdichtungsprodukte ins Leben gerufen, das die Qualitäts- und Produkteigenschaften 

von Dichtstoffen einheitlich transparent macht und auf eine für alle Produkte vergleichbare 

Basis – verbindlich – festschreibt. 

Geprüft durch das renommierte ift-Rosenheim. 

Um dieses Gütesiegel zu erhalten, muss der Gütesiegelnutzer klare Vorgaben erfüllen, geltende 

Normen teilweise übertreffen und die Technische Dokumentation nach Vorgabe des IVD und 

dessen Prüfprogramm für das IVD-Gütesiegel gewährleisten. 

Die nach einheitlichem Schema darzustellenden Kriterien, wie z. B.: 

• Rohstoffbasis

• Verarbeitbarkeit

• Aushärtung

• Mechanische Eigenschaften

• Zulässige Gesamtverformung

• Verfalldatum etc.

wurden im engen und intensiven Dialog mit den Anwenderverbänden festgelegt. 





7 

Vergaberichtlinien 

Unternehmen aus dem Marktsegment „Dichten – Kleben – Baudichtstoffe“, die für ihre 

Produkte das IVD-Gütesiegel erhalten wollen, verpflichten sich, den IVD-Verhaltens-Kodex zu 

akzeptieren. 

Antragstellung beim IVD. 

Der Antragsteller meldet seine Produkte wie folgt: 

1. Schriftliche Anmeldung je Produkt

2. Hinterlegung der geforderten Kriterien auf dem Meldebogen

3. Hinterlegung der Technischen Datenblätter

4. Hinterlegung von sieben Mustergebinden

5. Hinterlegung sonstiger Dokumente

6. Verpflichtung zur Beitragsleistung gemäß Beitragsordnung.

Jedes Unternehmen aus dem Marktsegment „Dichten – Kleben – Baudichtstoffe“ hat die 

Berechtigung, das IVD-Gütesiegel zu führen, wenn es mit dem betreffenden Produkt die unter 

Punkt b) „Vergaberichtlinien“ des IVD-Gütesiegels aufgeführten Bedingungen erfüllt und bereit 

ist, die mit dem IVD-Gütesiegel verbundenen Pflichten zu übernehmen. Der Antragsteller hat den 

Nachweis zu erbringen, dass er zu den berechtigten Verkehrskreisen lt. IVD-Gütesiegel  

Vergaberichtlinien gehört. 

Die Benutzung des IVD-Gütesiegels ist nicht an die Mitgliedschaft in einem Verein gebunden. 

Die rechtsverbindliche Anerkennung der IVD-Zeichen-Satzung durch den Antragsteller muss er-

folgt sein. Die gemeldeten Produkte werden von einem vom IVD beauftragten externen 

Prüfinstitut laut den vom IVD vorgegebenen Prüfprogramm geprüft und die erste vollständige 

Überwachungsprüfung nach den IVD-Prüfrichtlinien muss bestanden werden. 

 Nachprüfung 

Nach der Erstprüfung werden jährlich (spätestens am 31.12. des Jahres) nach Vorgaben zur 

Nachprüfung lt. EU-Gewährleistungsmarke (jeweils Gebinde) die das IVD-Gütesiegel tragen,

beim Gütesiegelnutzer von der vom IVD beauftragten Service-Gesellschaft oder deren 

Beauftragter aus der Produktion oder beim Handel entnommen und zur Nachprüfung lt. IVD-

Prüfprogramm an das externe Prüfinstitut zur Nachprüfung geliefert. Dazu wird ein 

Entnahmeprotokoll gefertigt und an das Prüfinstitut mit den zu prüfenden Produkten geliefert 

sowie auf der IVD-Geschäftsstelle archiviert.  

Die Ergebnisse der externen Nachprüfung werden auf der IVD-Geschäftsstelle intern 

dokumentiert und stehen den geprüften Unternehmen zur Verfügung. 

Bei mangelhaften Prüfergebnissen kann der Gütesiegelnehmer mit einer Frist von 3 Monaten 
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Prüfrichtlinien – Ausführungsbestimmungen. 
 

Produktprüfung: 
Erstprüfung und Nachprüfung durch ein externes Prüfinstitut. 
 
 

Mit dem externen, zertifizierten Prüfinstitut ist auf Basis des IVD-Prüfprogramms ein 

Basisauftrag zur Prüfung von Produkten und wo nötig Unterlagen vereinbart. Diese 

Vereinbarung beruht auf der klaren Leistungsbeschreibung der Prüfungsinhalte des 

externen Prüfinstituts sowie der Verpflichtung zur Dokumentation jeder Einzel-

Produktprüfung. Gleichfalls von Mängelbeschreibungen, wenn vorhanden. 

Im Ergebnisprotokoll zur Beurteilung eines Dichtstoffes nach den Prüfrichtlinien für das 

IVD-Gütesiegel sind vom beauftragten Prüfinstitut mindestens folgende Punkte 

aufzuführen: Gegenstand der Produktprüfung, Probekörperbeschreibung, Grundlagen 

der Prüfung, Projekt-Nummer, Messdaten/Ergebnisse je Prüfung, Verwendete Prüfmittel, 

verwendete Probekörper, Probekörpernummer, Prüfdatum, verantwortliche Prüferin/ 

Prüfer, Darstellung Prüfdurchführung mit Abweichungen,  

 

Procedere: 

Der zuständige Mitarbeiter des Prüfinstituts prüft den Eingang der zu prüfenden 

Produkte/Gebinde, sowie die Vollständigkeit der technischen Unterlagen.  

Im Prüflabor werden die Gebinde geöffnet. Die normgerechten Probekörper für die 

Einzelproduktprüfungen wie z.B. von Aushärtung/Vernetzung, Änderung Masse und Volumen 

etc. werden erstellt. Nach den vorgeschriebenen Prüfzeiten etc. beurteilt das Prüfinstitut die 

einzelnen Probekörper und das Verhalten des Dichtstoffes. Insbesondere, wenn in IVD-

Merkblättern höhere oder anderweitige Anforderungen als in der Norm gestellt werden. 

Die Prüfergebnisse werden je Produkt als Ergebnisprotokoll im Prüfbericht des Instituts 

dargestellt. 

Vom IVD bzw. der beauftragten Service-Gesellschaft wird geprüft, ob das Technische 

Datenblatt nach Vorgabe der IVD-Prüfrichtlinien vollständig ausgefüllt ist und die 

Entsorgungshinweise und sonstigen Anforderungen erfüllt sind, also die Angaben des 

Herstellers des mit dem IVD-Gütesiegel gekennzeichneten Produktes insbesondere die 

Darstellung im Technischen Datenblatt den jeweiligen Vorgaben des IVD für das IVD-

Gütesiegel entsprechen. 
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Mechanische Eigenschaften 

a. Änderung der Masse und des Volumens 

Dichtstoffe unterliegen beim Aushärten einer Veränderung des Volumens, was sich als 

Schwund bzw. Hohlkehle an der Fugenoberfläche optisch bemerkbar macht. Der Schwund 

entsteht durch das Verdunsten von Lösemittel/Wasser oder durch Abspaltprodukte bei der 

chemischen Vernetzung. Ein höherer Volumenschwund ist nachteilig für die Gesamtqualität des 

Dichtstoffes (bei gleicher Dichtstoffbasis).  

Prüfinstitut: Produktprüfung nach Anforderungen der DIN EN ISO 10563. Drüber hinaus: 

Begrenzung Volumenschwund max.10% für Silicone, PUR und Hybrid-Polymere max. 25% für 

Acrylat nach einschlägigem IVD-Merkblatt. 

IVD: Prüfung Angaben Hersteller durch IVD nach IVD-Vergaberichtlinien und Konformität 

nach IVD-Merkblatt. 

b. Zulässige Gesamtverformung (ZGV) 

Die Zulässige Gesamtverformung ZGV (entspricht dem Bewegungsvermögen in ISO 11600) 

beschreibt die maximale Belastung eines Dichtstoffs (in Bezug auf Dehnung, Stauchung und 

Scherung), bei der er seine Funktionsfähigkeit dauerhaft beibehält.  Sie wird in Prozent 

(bezogen auf die Ausgangsbreite der Fuge) angegeben.  

Eine ZGV von 25% bedeutet, dass der Dichtstoff ausgehend von der spannungsfreien Nulllage 

im Laufe der Lebenszeit in der Fuge z.B. um 12,5% gedehnt und um 12,5% gestaucht werden  

darf (oder 15% Dehnung / 10% Stauchung). Eine höhere Gesamtverformung würde den 

Dichtstoff auf Dauer überfordern.  

Die ZGV ist eine unverzichtbare Kennzahl zur Berechnung der erforderlichen Fugenbreite und 

damit für Planer und Anwender von entscheidender Wichtigkeit.  

Die ZGV (Bewegungsvermögen) kann nicht direkt messtechnisch bestimmt werden. Sie ergibt 

sich als Klassifizierung aus dem Ergebnis der Prüfungen des Dichtstoffes nach ISO 11600.  

Ggf. ist auch eine Einschätzung aufgrund langjähriger Praxiserfahrungen möglich, dies ist dann 

entsprechend als „Herstellerfestlegung“ zu kennzeichnen.  

Im Rahmen der Prüfung zum Gütesiegel wird stellvertretend der Dehnspannungswert (100% 

Dehnung) nach ISO 8339 bei -20°C bestimmt.  

Im Technischen Merkblatt ist der gemessene Wert anzugeben, außerdem das nach ISO 11600 

und IVD-Merkblatt Nr. 2 abgeleitete ZGV.  

Prüfinstitut: Produktprüfung nach Anforderungen der ISO 8339 bei -20 Grad C. Drüber 

hinaus: Einsatzbereich, ZGV niedriger gefordert als in der EU-Norm und IVD- Merkblatt Nr. 9.  

IVD: Prüfung Angaben Hersteller durch IVD nach IVD-Vergaberichtlinien und Konformität 

nach IVD-Merkblatt. 
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d. Zeichen-Satzung 

1. Der Gütesiegelnehmer erhält das Recht, unter Einhaltung der IVD-Zeichen-Nutzungs-

bedingungen für die, von ihm selbst unter eigener Marke in Verkehr gebrachten Dichtstoffe 

und/oder Abdichtungsprodukte, das IVD-Gütesiegel zur Kennzeichnung und Auslobung für 

die angemeldeten Produkte zu benutzen. 

 
2. Das IVD-Gütesiegel darf nur in der vorgegebenen Form und Farbe benutzt werden. Die 

mit dem IVD-Gütesiegel gekennzeichneten Produkte und die Information dazu dürfen nur in 

Verbindung mit der Nennung des Firmennamens an den Verbraucher gelangen. 

 
3. In der Nutzung des IVD-Gütesiegels hat der Nutzer sicher zu stellen, dass das Gütesiegel 

nur in Verbindung mit dem geprüften Produkt verwendet wird, für das das Gütesiegel 

vergeben ist. Schadenersatzansprüche aufgrund der Nutzung des IVD-Gütesiegels vom 

Nutzer gegen den IVD oder dessen Beauftragte, sind ausgeschlossen. 

 
4. Der Zeichennutzer verpflichtet sich, für die Benutzungsdauer des IVD-Gütesiegels lt. 

Zeichen-Nutzungsbedingungen die vom IVD festgelegte Nutzungsgebühr zu entrichten. 

 
5. Wird vom IVD oder von Dritten festgestellt, dass der Zeichennutzer die lt. Nutzungsvertrag 

vereinbarten Bedingungen nicht erfüllt, hat der Nutzer – nach schriftlicher Abmahnung –  

3 Monate Zeit, die Voraussetzungen für die Nutzung wieder her zu stellen und 

nachzuweisen. Gelingt ihm das nicht, muss der IVD die weitere Benutzung des IVD-

Gütesiegels untersagen. Schadenersatzansprüche gegen den IVD oder dessen 

Beauftragte wegen Entzug des IVD-Gütesiegels sind ausgeschlossen. 

 
6. Der Zeichennutzungsvertrag endet automatisch 

a. Wenn der IVD seine Tätigkeit oder den Gebrauch des IVD-Gütesiegels einstellt oder 
einstellen muss. 

b. Wenn das eingetragene Zeichen gelöscht wird. 

 
7. Eine Benutzung des IVD-Gütesiegels ist nach Beendigung des Nutzervertrages in keiner 

Weise mehr zugelassen. Bereits im Handel befindliche Produkte zum Zeitpunkt der 

Kündigung sind von dieser Regelung ausgeschlossen. 

 
8. Die Güterichtlinien, Vergabekriterien, Prüfrichtlinien sowie die IVD-Zeichen-

Nutzungsbedingungen sind Bestandteil des Zeichennutzungsvertrages. 








